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Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung


B. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen


b) Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung

I. Regierung

Artikel 1 

	Sitzungsort und Sitzungstag


	Die Sitzungen finden in der Regel am Dienstag im Regierungsgebäude in Chur statt.



Bemerkungen:

Der bisherige Artikel 12 GOR wurde insofern präzisiert, dass die Regierungssitzungen in der Regel am Dienstag stattfinden. Während der Session des Grossen Rates werden die Sitzungen ausnahmsweise am Montag abgehalten.

 Artikel 2
	Eintritt und Austritt während der Amtsdauer


	Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt, in dem ein Mitglied während laufender Amtsdauer wegen Verzichts oder aus anderen Gründen aus​scheidet. Sie setzt den Amtsantritt für ein in einer Ersatzwahl neu gewähltes Mitglied fest.




Bemerkungen:
Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Recht (Art. 5 GOR).
Artikel 3
	Zustellung der Anträge


	Beschlussanträge sind von den Departementen bis spätestens zwei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei der Standeskanzlei einzurei​chen; sie sind in jener Form abzufassen, in welcher sie nach der Beschlussfassung durch die Regierung ausgefertigt werden.
Anträge und Berichte grösseren Umfanges oder grösserer Tragweite, insbesondere Entwürfe von Botschaften an den Grossen Rat und von Regierungsverordnungen, sind spätestens 7 Arbeitstage vor der Sitzung je in einer Ausfertigung den Regierungsmitgliedern und dem Kanzlei​direktor oder der Kanzleidirektorin zuzustellen.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Die Bestimmung von Artikel 19 Absatz 1 GOR wird insoweit konkretisiert, als auch die Form der einzureichenden Akten geregelt ist. Zudem ist der Endtermin für die Akten​einreichung der Departemente bei der Standeskanzlei ausdrücklich festgelegt.

Zu Absatz 2:
Gemäss geltender Praxis werden Regierungsgeschäfte von grösserem Umfang bereits heute eine Woche vor der Regierungssitzung den Regierungsmitgliedern als auch dem Kanzleidirektor bzw. der Kanzleidirektorin zugestellt. Die bisherige Rege​lung, wonach solche Geschäfte spätestens drei Tage vor dem Sitzungstag zuzustel​len sind, wird dieser Praxis angepasst. Anträge und Berichte grösseren Umfanges oder grösserer Tragweite sind den Regierungsmitgliedern und dem Kanzleidirektor bzw. der Kanzleidirektorin neu spätestens 7 Arbeitstage vor der Sitzung zuzustellen.

Artikel 4
	Traktandenliste 


	Aufgrund der Meldungen der Departemente erstellt die Standeskanzlei die Traktandenliste für die Regierungssitzung. Sie stellt die Liste umgehend den Regierungsmitgliedern sowie dem Kanzleidirektor oder der Kanzleidirektorin zur Verfügung.




Bemerkungen:

Der bisherige Artikel 18 GOR wurde um die Regelung ergänzt, dass die Traktanden​liste nach Erstellung von der Standeskanzlei umgehend den Regierungsmitgliedern sowie dem Kanzleidirektor oder der Kanzleidirektorin zur Verfügung zu stellen ist. Dies ent​spricht bereits heutiger Praxis.
Artikel 5
	Aktenauflage


	Die Sitzungsakten werden im Regierungsgebäude zur Einsichtnahme aufgelegt. Anträge und Schlüsseldokumente sind zusätzlich elektronisch zur Verfügung zu stellen.




Bemerkungen:
Die Bestimmung nimmt Artikel 19 Absatz 1 GOR zweiter Satz auf. Es wird jedoch davon abgesehen, ausdrücklich eine Auflagefrist zu bestimmen. Dafür wird die bereits heute praktizierte elektronische Bereitstellung (Konsul) von Anträgen und Schlüsseldokumenten erwähnt.
Artikel 6
	Verschiebung eines Geschäftes; Rückkommen


	Die Beratung eines Geschäftes wird verschoben, wenn:

a) das Regierungsmitglied, welches für das Geschäft zuständig ist, dies verlangt;

b) bei weiterem Klärungsbedarf oder aus anderen wichtigen Gründen, falls die Mehrheit der Regierungsmitglieder dies beschliesst.

Die Regierung kann auf einen Beschluss zurückkommen, wenn dieser noch nicht zugestellt ist und die Mehrheit der Regierungsmitglieder dem Rückkommensantrag zustimmt.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:
Die Verschiebung eines Regierungsgeschäftes kann sich aufgrund besonderer Umstände aufdrängen. Die Voraussetzungen, unter welchen die Beratung eines Geschäftes verschoben werden können, sind deshalb neu auf Verordnungsstufe abschliessend festgehalten.

Zu Absatz 2:

Die Möglichkeit, auf einen bereits gefällten Regierungsbeschluss zurückzukommen, besteht bereits unter geltendem Recht (Art. 15 Abs. 2 GOR). Neu ist die Formulie​rung, dass nicht ein Mehr von mindestens drei Stimmen, sondern die Mehrheit der Regierungsmitglieder zustimmen müssen. Zudem ist für das Rückkommen Voraus​setzung, dass der Regierungsbeschluss noch nicht zugestellt wurde. Später sind Änderungen grundsätzlich nur noch unter den erschwerten Vorraussetzungen der Wiedererwägung möglich. 
Artikel 7
	Protokoll


	Das Protokoll enthält die Wiedergabe der Regierungsbeschlüsse. 

Im Protokoll dürfen keine Hinweise auf das Stimmverhältnis fest​gehalten werden.

Jedes Regierungsmitglied hat das Recht, seine von der Mehrheit abwei​chende Meinung zu Protokoll zu geben.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Diese Regelung entspricht dem bisherigen Artikel 20 Absatz 1 zweiter Satz GOR.

Zu Absatz 2:

Gemäss Artikel 9 Absatz 2 RVOG werden neu auch Wahlen offen und nicht mehr geheim durchgeführt. Das Stimmverhältnis im Protokoll darf somit für Abstimmungen (vgl. bisher Art. 20 Abs. 1 letzter Satz GOR) als auch neu für Wahlen nicht fest​gehalten werden.

Zu Absatz 3:
Dieser Absatz übernimmt die bisherige Regelung gemäss Artikel 20 Absatz 2 GOR.
Artikel 8
	Ausfertigung und Unterzeichnung


	Die Beschlüsse werden von der Standeskanzlei ausgefertigt.

Die für das Protokoll bestimmte Beschlussausfertigung wird gestempelt und vom Regierungspräsidenten oder von der Regierungspräsidentin und vom Kanzleidirektor oder von der Kanzleidirektorin oder deren Stell​vertretung handschriftlich unterzeichnet.

Für die elektronische oder mechanische Wiedergabe der Beschluss​ausfertigung kann die Unterzeichnung mit elektronischer Vorlage oder mittels Faksimile-Stempel erfolgen, sofern die handschriftliche Unter​zeichnung nicht zwingend vorgeschrieben ist.


Bemerkungen:

Zu Absätzen 1 und 2:

Vgl. Artikel 20 Absatz 3 GOR

Zu Absatz 3:

In diesem Absatz werden neu die Unterzeichnungsmodalitäten für die elektronische und mechanische Wiedergabe der Beschlussausfertigung geregelt.
II. Kantonale Verwaltung

Artikel 9
	Benennung Departemente
	Die Kantonale Verwaltung gliedert sich in folgende Departemente:

a)
Wirtschaft, Arbeit und Soziales

b)
Justiz, Sicherheit und Gesundheit

c)
Erziehung, Kultur und Umweltschutz
d)
Finanzen und Gemeinden

e)
Bau, Verkehr und Forst




Bemerkungen:

Wie in Artikel 18 RVOG-VE vorgesehen, werden vorliegend von der Regierung auf Verordnungsstufe die Departemente benannt. Die vorliegend gewählten Bezeich​nungen sind insoweit als provisorisch zu bezeichnen, als sie im Rahmen des von der Regierung mit Beschluss vom 15. März 2005 (Prot. Nr. 330) in die Wege geleiteten Projektes "Reorganisation kantonale Verwaltung Graubünden" noch Änderungen erfahren können.
Artikel 10
	Aufgabenbereiche Departemente und Standeskanzlei
	Die Aufgabenbereiche der einzelnen Departemente und der Standes​kanzlei werden von der Regierung im Anhang zu dieser Verordnung festgelegt.




Bemerkungen:

Wie von Artikel 49 Absatz 1 zweiter Satz Kantonsverfassung und Artikel 18 RVOG-VE verlangt, werden die Aufgabenbereiche der einzelnen Departemente und der in verschiedenen Belangen gleichgestellten Standeskanzlei durch die Regierung auf Verordnungsstufe festgelegt. Konkret geschieht das im Anhang zum RVOV.
Der konkreten Zuweisung der Aufgabenbereiche im Anhang liegt die bisherige Ver​teilung der Aufgabenbereiche gemäss Artikel 25 GOR zugrunde. Sie berück​sichtigt weiter die von der Regierung im Rahmen des Projektes "Reorganisation Kantonale Verwaltung Graubünden" bezüglich der Verteilung der Aufgabenbereiche auf die Departemente beschlossenen Modifikationen (vgl. RB Prot. Nr. 330, vom 15. März 2005) . Konkret geht der Bereich "Gemeinden" vom Departement Wirtschaft, Arbeit, Soziales (bisher Departe​ment des Innern und der Volkswirtschaft) zum Departement Finanzen und Gemein​den (bisher Finanz- und Militärdepartement). Der Bereich "Sozialhilfe" wechselt vom Departement Justiz, Sicherheit und Gesundheit (bisher Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement) zum Departement Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Das Departement Finanzen und Gemeinden gibt zwei Bereiche ab. Der Bereich "Militär" (inklusive Zivilschutz) geht an das Departement Justiz, Sicherheit und Gesundheit und der Bereich "Sozialversicherung" geht an das Departement Wirtschaft, Arbeit und Sozia​les. Vom Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement schliesslich, werden die Bereiche "Schätzungen" an das Departement Finanzen und Gemeinden und "Gebäudeversiche​rung und Feuerpolizei" an das Departement Justiz, Sicherheit und Gesundheit abgetre​ten.

Die vorgesehene Zuweisung der Aufgabenbereiche an die Departemente beachtet die vom Gesetzgeber (vgl. Art. 18 RVOG-VE) vorgegebenen Kriterien der effizienten Aufgabenerledigung und des ausgewogenen politi​schen Gewichts.

Artikel 11
	Organisatorische Gliederung Departemente
	Die organisatorische Gliederung der Departemente in Ämter und gleich​gestellte Organisationseinheiten wird von der Regierung im Anhang zu dieser Verordnung festgelegt. Die weitere Organisation bestimmt der Departementsvorsteher oder die Departementsvorsteherin. 




Bemerkungen:

Ebenfalls im Anhang zur RVOV wird in Umsetzung von Artikel 20 RVOG-VE die organisatorische Gliederung der Departemente in Ämter und gleichgestellte Organi​sationseinheiten festgelegt. Die von der Regierung am 15. März 2005 (Prot. Nr. 330) beschlossene Umteilung von Ämtern und Anstalten ist berücksichtigt. So übernimmt das Departement Justiz, Sicherheit und Gesundheit das Amt für Militär und Zivil​schutz vom Departement Finanzen und Gemeinden und die Betreuung der Gebäu​deversicherungsanstalt vom Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement. Zudem wird aus den Anstalten Sennhof und Realta ein neues Amt für Strafvollzug gebildet, welches auch die Schutzaufsicht vom Sozialamt übernimmt. Das Departement Wirtschaft, Arbeit und Soziales übernimmt vom Departement Justiz, Sicherheit und Gesundheit das Sozial​amt (ohne Schutzaufsicht und Asylorganisation) und die Betreuung der Sozialver​sicherungsanstalt vom Departement Finanzen und Gemeinden. Das Departement Finanzen und Gemeinden übernimmt vom Departement Wirtschaft, Arbeit und Soziales das Gemeindeinspektorat und die Gemeindeaufsicht, und vom Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement das Amt für Schätzungswesen. Beim Depar​tement Erziehung, Kultur und Umweltschutz schliesslich werden das Amt für Mittelschulen und das Amt für Tertiärbildung in ein Amt für höhere Bildung zusammengeführt und vom Departement Finanzen und Gemeinden die Stabsstelle für Gleichstellungsfragen übernommen und ins Departementssekretariat integriert (vgl. zu alledem die Über​sicht in Beilage 4).
Artikel 12
	Unterschrifts-

berechtigung 
1. In den Departe​menten
	Die Departementsvorsteher oder Departementsvorsteherinnen sind für den Aufgabenbereich eines Departementes zeichnungsberechtigt. 

Sie können für bestimmte Sachbereiche weitere Unterschriftsberechti​gungen festlegen.

Verfügungen und Beschwerdeentscheide des Departementes unter​zeichnet im Verhinderungsfalle des Vorstehers oder der Vorsteherin das stellvertretende Regierungsmitglied oder, wenn dieses ebenfalls verhin​dert ist, ein anderes Mitglied der Regierung.




Bemerkungen:

Die Artikel 12 - 15 RVOV-VE regeln die Unterschriftsberechtigung in den Departe​menten und  in den Ämtern für Verfügungen, Beschwerdeentscheide und andere Geschäfte. Der sachliche Geltungsbereich dieser Bestimmungen geht somit über diejenigen der bisherigen Verordnung über die Unterschriftsberechtigung für Verfü​gungen und Beschwerdeentscheide in den Departementen und Ämtern (BR 170.600) vom 31. Januar 1995 hinaus. Bezüglich der Verfügungen und Beschwerdeent​scheide wurden die materiellen Bestimmungen dieser Verordnung praktisch unver​ändert übernommen. Die Verordnung kann deshalb aufgehoben werden (vgl. Art. 18 lit. b RVOV-VE).
Zu den Absätzen 1 und 2:

Zeichnungsberechtigt für den Aufgabenbereich eines Departementes sind grund​sätzlich (nur) die Departementsvorsteher oder Departementsvorsteherinnen (Abs. 1). Sie können die Unterschriftsberechtigung jedoch für bestimmte Sachbereiche dele​gieren (Abs. 2).

Zu Absatz 3:

Wie bisher ist eine Delegation der Unterschriftsberechtigung bei Verfügungen und Beschwerdeentscheiden ausgeschlossen (vgl. Art. 2 und 3 Verordnung über die Unterschriftsberechtigung für Verfügungen und Beschwerdeentscheide in den Departementen und Ämtern). Im Verhinderungsfalle hat das stellvertretende Regierungsmitglied oder, wenn dieses ebenfalls verhindert ist, ein anderes Mitglied der Regierung zu unterzeichnen. 

Artikel 13
	2. In den Ämtern
	Die Leiter und Leiterinnen sind für den Aufgabenbereich eines Amtes oder einer gleichgestellten Organisationseinheit zeichnungsberechtigt.

Sie können für bestimmte Sachbereiche weitere Unterschriftsberechti​gungen festlegen. 




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Hier wird die bereits heute bestehende Regelung übernommen (vgl. Art. 4 Verord​nung über die Unterschriftsberechtigung für Verfügungen und Beschwerdeent​scheide in den Departementen und Ämtern). Grundsätzlich sind die Leiter und Leite​rinnen für den Aufgabenbereich eines Amtes oder einer gleichgestellten Organisa​tionseinheit zeichnungsberechtigt. 
Zu Absatz 2:

Sie können die Unterschriftsberechtigung für bestimmte Sachbereiche, insbesondere auch für Verfügungen, jedoch delegieren.
Artikel 14
	3. Form der Unterschrifts-delegation
	Die Delegation der Unterschriftsberechtigung hat in Form einer gene​rellen Umschreibung (Dienstanweisung, Richtlinie, Pflichtenheft) zu erfol​gen.



Bemerkungen:

Bezüglich der Form der Unterschriftsdelegation wird die bisherige Regelung der Verordnung über die Unterschriftsberechtigung für Verfügungen und Beschwerde​entscheide in den Departementen und Ämtern (vgl. Art. 5) übernommen, welche sich bewährt hat.

Artikel 15
	4. Öffentlichkeit
	Auf Verlangen ist Aussenstehenden Einsicht in die Grundlagen der Unterschriftsdelegation zu geben.




Bemerkungen:

Diese Bestimmung entspricht der bisherigen Regelung in der Verordnung über die Unterschriftsberechtigung für Verfügungen und Beschwerdeentscheide in den Departementen und Ämtern (vgl. Art. 6). 

Artikel 16
	Unterzeichnungs-formen

1. Einzelverfügun​gen und Beschwerdeentscheide
	Einzelverfügungen und Beschwerdeentscheide sind in der Regel eigen​händig zu unterzeichnen.

In ausserordentlichen Fällen, insbesondere bei zeitlicher Dringlichkeit, kann die Unterzeichnung von Verfügungen mit Faksimile-Stempel oder elektronischer Vorlage erfolgen.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Bei Einzelverfügungen und Beschwerdeentscheiden bildet die eigenhändige Unter​zeichnung nach wie vor die Regel (Absatz 1). Auch ohne spezielle Erwähnung gilt die Eigenhändigkeit der Unterzeichnung selbstverständlich auch für Fälle, wo sie vom übergeordneten Recht verlangt wird. Konkret ist dies in den Bereichen des Obli​gationenrechts aber auch im Verfahrens- und Prozessrecht der Fall. 

Zu Absatz 2:

Der technologischen Entwicklung Rechnung tragend, ist in Absatz 2 als nicht eigen​händige Unterzeichnungsform, die in der Praxis zur Anwendung gelangt, neu auch die elekt​ronische Unterschriftenvorlage zu erwähnen.

Artikel 17
	2. Massen-verfügungen
	Verfügungen, die in grosser Zahl auf elektronischem oder mechani​schem Weg erlassen werden, können mit Faksimile-Stempel oder mit elektronischer Vorlage unterzeichnet werden oder keine Unterschrift tragen.




Bemerkungen:

Entspricht der bisherigen Regelung in der Verordnung über die Unterschriftsberech​tigung für Verfügungen und Beschwerdeentscheide in den Departementen und Ämtern (vgl. Art. 8). Vergleiche dazu auch die Ausführungen zu Artikel 16 Absatz 2 vorne.

III. Schlussbestimmungen

Artikel 18 

	Aufhebung bisherigen Rechts
	Die nachfolgenden  Erlasse werden aufgehoben:

a)
Beschluss betreffend Zuweisung von Sachgebieten an die Departe​mente vom 15. Dezember 1986;

b)
Verordnung über die Unterschriftsberechtigung für Verfügungen und Beschwerdeentscheide in den Departementen und Ämtern vom 31. Januar 1995.




Bemerkungen:

Mit der Zuweisung der Aufgabengebiete an die Departemente im Anhang zur vorlie​genden Verordnung und der Regelung der Unteschriftsberechtigung in den Artikeln 12 - 17 der vorliegenden Verordnung werden der Regierungsbeschluss betreffend Zuweisung von Sachgebieten an die Departemente (BR 170.325) vom 15. Dezember 1986 sowie die Verordnung über die Unterschriftsberechtigung für Verfügungen und Beschwerdeentscheide in den Departementen und Ämtern (BR 170.600) vom 31. Januar 1995 hinfällig und können aufgehoben werden.
Artikel 19
	Änderung bisherigen Rechts
	Die nachstehenden Verordnungen werden wie folgt geändert:

a)
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden


Art. 2


Zuständiges Departement ist das Departement Wirtschaft, Arbeit und Soziales.

b)
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Katastrophenhilfe vom 12. Dezember 2000


Art. 2

Das Amt für Militär und Zivilschutz hat alle Aufgaben wahrzunehmen und Entscheide zu treffen, für die nach dem Recht des Bundes oder des Kantons keine andere Instanz zuständig ist.




Bemerkungen:

Zu Litera a:
Im Rahmen des Projektes "Reorganisation der kantonalen Verwaltung" wird das Sozialamt vom bisherigen Justiz- und Polizeidepartement ins Departement Wirtschaft, Arbeit und Soziales verschoben. Entsprechend ist Artikel 2 der regie​rungsrätlichen Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Graubünden (BR 548.310) anzu​passen. Zuständiges Departement ist neu das Departement Wirtschaft, Arbeit und Soziales.

Zu Litera b:

Das Amt für Zivilschutz und Katastrophenhilfe heisst neu Amt für Militär und Zivil​schutz. Artikel 2 der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Katastrophen​hilfe ist entsprechend anzupassen.

Artikel 20
	In-Kraft-Treten
	Diese Verordnung tritt zusammen mit dem Regierungs- und Verwal​tungsorganisationsgesetz in Kraft.




Bemerkungen:

Die Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung soll zusammen mit dem neuen Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, voraussichtlich auf 1. Januar 2007 in Kraft treten.

